
Neufassung der Handyordnung vom 7.12.2021 / Beschluss der Schulkonferenz vom 9.2.26 

Grundsätzlich (auch außerhalb der Schule) ist es nicht erlaubt, Audio-, Video- oder Bildaufnahmen 

von anderen Personen ohne deren Einverständnis zu machen. Daher ist die Nutzung dieser 

Funktionen auf dem Schulgelände untersagt, es sei denn es dient von der Lehrer:in angeordneten 

unterrichtlichen Zwecken. Missbrauch wird von der Schulleitung zur Anzeige gebracht. 

Im Unterricht ist die Nutzung von Handys auf Anweisung der Lehrer:in für unterrichtliche Zwecke in 

allen Stufen erlaubt – allerdings ist der Einsatz von Tabletkoffern zu bevorzugen. 

In der Zeit von 7:50 bis 13:15 Uhr sind alle Handys am Sibi ausgeschaltet, nicht sichtbar und nicht 

am Körper. In Vertretungsstunden entscheidet die Lehrperson über das Musikhören. 

Ausnahmen: 

a. In der Mittagspause kann das Handy genutzt werden. 

b. Im Pavillon und den Arbeitsecken im Gebäude kann das Handy von den Schüler:innen der 

Oberstufe genutzt werden. Musikhören mit Kopfhörern ist gestattet. 

c. Bei BYOD (Bring your own device)-Geräten ist die unsichtbare Nutzung des Handys als 

Hotspot bei mangelhafter WLAN-Abdeckung gestattet. 

d. Die Sekundarstufe II kann im Nachmittagsbereich außerhalb des Unterrichts das Handy 

nutzen. 

e. Nach Rücksprache mit der/dem Lehrer:in kann das Handy in dringenden Notfällen benutzt 

werden – oder vom Sekretariat aus telefoniert werden. 

Bei Klassenarbeiten und Klausuren muss das Handy ausgeschaltet in der Tasche bleiben. Ein 

eingeschaltetes Handy wird als Täuschungsversuch betrachtet. Es dürfen bei Klassenarbeiten und 

Klausuren ebenfalls keine Armbanduhren getragen werden. 

Bei Verstößen gegen diese Regeln: 

a. Handy wird ausgeschaltet von den Lehrer:innen eingesammelt und kann in der Mittagspause 

13:15 – 14:00 Uhr im Sekretariat abgeholt werden. 

b. Im Wiederholungsfall wird das Handy am Folgetag von den Eltern im Sekretariat abgeholt. 

c. Bei Verstößen während des Nachmittagsunterrichts verbleibt das Handy bis zum Ende der 

Stunde bei der/dem Lehrer:in. 

 

So von der Schulkonferenz am 9.2.26 beschlossen. Gez. Lamsfuß-Schenk 

 


